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Das Erziehungsre der Mutter.
Nach 28 der Vormundſchafts-Ordnung vom ꝗ

Uli 1875

„ſteht der Atter des Mündels deſſen Erziehung unter
der Aufſicht des ormundes zu“ „Dieſelbe kann ihr aus
erheblichen Gründen nach nhörung des Vormundes ſowie des Waiſen⸗
rathes durch das Vormundſchaftsgeri entzogen werden“. In der ege
wird die Utter nicht Erzieherin, ondern auch Vormund ſein,
da 17 der Vormundſchafts⸗Ordnung ſie den durch amilien⸗
recht berufenen Vormündern 3⁰ Hierbei findet die Weiſung des

19 Abſ 2, daſs „bei der Auswahl de Vormundes auf das religiöſe
Bekenntnis de Mündels Rückſicht zu nehmen iſ . keine Anwendung,
weil „dieſe Vorſchrift ſich auf die vom Richter auszuwählenden,
nicht auf die α Familienrechtes berufenen Vormünder bezieht.“

Mag nun die Utter zugleich Vormund ſein oder nicht, In
jedem Falle iſt ihr Erziehungsrecht ein U —— ch und
kann ihr ULl QAus ſehr wichtigen Gründen9werden. In dieſer
Iunſt bietet der Beſchluſs des Kammergerichtes vom März 1885
über die Erziehung der Kinder des 1877 In der Provinz annover
verſtorbenen intereſſante Darlegungen, we Im Auszuge hier
folgen mögen.

„Das Geſetz ſichert der Utter die Erziehung threr Kinder,
garantiert den Fortbeſtand des Familienlebens nach dem To des
Vaters unter eitung der Mutter Das Erziehungsrecht der Mutter
iſt ein umfaſſendes, in einer it eingeſchränktes; ſie lbeitet
au die religiöſe Tzie Ung, nur der Aufſicht des Vor⸗
mundes unterwirft ſie das Geſetz“ Wenn auch die Utter anderer
Confeſſion iſt, und esha anzunehmen iſt, daſs ſie die Kinder
Jum Uebertritte nach Vollendung des vierzehnten V  ahres bewegen
wird, ſo hält doch das Kammergericht leſe mſtände für irrelevant.
„Den Kindern ird Unterricht In der Confeſſion thre Vaters (ſo
lag EeS un dem verhandelten 0 geſichert. 7 daſs dies In ſolcher
elſe geſchehen mu daſs ihr Ausharren bei der Confeſſion
ausgeſprochen n folgendem von Porſch citierten Beſchluſſe vom Februar 1891
„Unſtreitig hat die (— un dem vorliegenden Einzelfalle die Verpflichtung,

ren Sohn in der katholiſchen Religion 5 erziehen. Hiernach ieg ihr aber nicht
bloß ob, ihrem Sohne Unterricht Iun den Lehren der katholiſchen Religion ertheilen

laſſen ſondern auch alles von ihm abzuwenden, was das Ergebnis der katholiſchen
Unterrichtung Iun Zweifel ſtellen, gefährden und vereiteln kann Hieraus folgt aber
weiter, daſs, enn der genannte Mündel zwarP katholiſchen Religions Unterricht
erhält, gleichzeitig aber emne evangeliſche Ule beſucht, V welcher ſeine ſonſtige
un einer derart confeſſionellen 2— erfolgt, daſs dadurch bei dem KindeUnterrichtung nach localen Verhältniſſen und nach allgemeinen Schuleinrichtungen
eine Befeſtigung n der katholiſchen Religionslehre mn Frage geſtellt und aus
geſchloſſen wird, die verpflichtet iſt, das ind
u nehmen  470 35 Beſchluſs des Kammergerichtes vom Auguſt 1882,
bei Oho! un 9 III Band, 45 Johow ind Küntzel



gewährleiſtet wird, Im Widerſpruch mit dem geſetzlichanerkannten Re der Kinder, mit dem vierzehnten Jahre frei threrperſönlichen Ueberzeugung folgen, mit dem E der anders⸗
gläubigen Mutter, die Erziehung während des Unterrichtes In der
anderen Confeſſion 3 leiten, welches ihr belaſſen iſt, obwohl die
atſache des Confeſſions⸗Unterſchiedes nicht ohne Einfluſs auf denEndentſchluſs der Kinder leiben kann.“ 77  8 beruht auf einem
Rechtsirrthum, enn der Verordnung vom 31 Uli 1826 die
Abſicht beigemeſſen wird, die Staatsbehörde verpflichten, nicht nur
religiöſe Unterweiſung der Kinder nach thren Vorſchriften herbei⸗zuführen, ſondern auch das Ausharren bei der Confeſſion ber die
Unterſcheidungsjahre hinaus gewährleiſten und alle dieſem weckedienenden ittel aufzuwenden“. Der Utter kann die Erziehungnicht einzelner Fehlgriffe oder Geſetzes⸗Uebertretungen oder

Ungehorſam das Vormundſchaftsgericht en werden,ſondern „es iſt hierbei die Geſammtlage der Familie In Betracht Vziehen Ein Eingriff In das natürliche, geſetzli anerkannte Recht  7der Mutter mit dem Erfolg der Auflöſung der bisherigen amilien⸗gemeinſchaft iſt der Regel nach nicht Aus einzelnen Fehlgriffen zurechtfertigen, ſondern nur aus einem das Wohl der Kinder
auHera laſſenden Geſammtverhalten der Utter, Aus
ſittlicher Gefährdung oder körperlicher oder geiſtiger Verwahrloſungder Kinder, 4 durch vollſtändige Aenderung der Verhältniſſeabzuwenden iſt Erhebliche Gründe für Entziehung der Erziehungſind nur die, E feſtſtellen, daſs die Geſammtzwecke der
Erziehung Unter Leitung der Mutter n mehr erreichenſind“ 77 verletzt ebenſo den der Vormundſchafts⸗Ordnung,
enn bei der rage, ob der Mutter das Erziehungsrecht 3u nehmen,
nur die Zwecke einer religiöſen Erziehung ſolcher Art In Betracht
gezogen, dieſen alſo alle ſonſtigen we der Erziehung vollſtändiguntergeordnet werden.“

VIL Religiöſe Erziehung unehelicher Kinder.
In Streitigkeiten über die religiöſe Erziehung unehelicher Kinder

haben noch In den letzten Jahren einige annover'ſche Amtsgerichteder unehelichen Mutter ein freies Beſtimmungsrecht abgeſprochen,und ſich hierbei auf gleichlautende Entſcheidungen des Kammergerichtesberufen, E die Beſtimmungen des Allgemeinen Landrechtes IIL
642— 646 zur Vorausſetzung aben.“ aſs dieſe Beſtimmungenfür Hannover nicht gelten, iſt von den Richtern QAbeit überſehen.Die Kammergerichts⸗Beſchlüſſe, E In olcher unzutreffender Elſe

angezogen und befolgt wurden, ſind olgende:
Beſchluſs vom Uli 1883 9
an vergleiche hierzu jedoch Schmidt 163 2) Johowund Küntzel, Band, S. 80

inzer „Theol  —  pra Quartalſchri 1892,


